
ZUSATZVEREINBARUNG zum KOLLEKTIVVERTRAG  
für Expeditarbeiter, Redaktions- und Verwaltungsgehilfen,  

Zusteller und Austräger 
 
 
1. In § 3 des Kollektivvertrags wird folgender Abs. 9 eingefügt: 
 

„9. Die Dienstnehmer erhalten einmal jährlich eine entsprechende Arbeitskleidung, die 
zur Verwendung im Betrieb bestimmt ist.“ 

 
2. § 15a lautet mit Wirkung für Karenzen und Familienzeiten ab 01.04.2018 einschließlich 

wie folgt: 
 
„Anrechnung von Karenzen und Familienzeiten  
 

 Karenzzeiten aufgrund von Karenzen im Sinne der §§ 15 MSchG bzw 2 ff VKG werden 
auf alle dienstzeitabhängigen Ansprüche, soweit sie beim selben Arbeitgeber angetreten 
wurden auch auf betriebszugehörigkeitszeitabhängige Ansprüche im Höchstausmaß 
von insgesamt 24 Monaten angerechnet. Beansprucht ein Dienstnehmer ab 1.4.2018 
eine Familienzeit im Sinne des § 15b und tritt er den Dienst unmittelbar danach wieder 
an, erhält er Zeiten der Familienzeit bis zu einem Gesamtausmaß (Summe aus 
Karenzen und Familienzeit) von maximal 24 Monaten für die Bemessung aller 
dienstzeitabhängigen Ansprüche angerechnet.“ 

 
Redaktionelle Anmerkung:  
Keine rückwirkende Anrechnung. Karenzzeiten vor dem 1. April 2018 werden weiterhin 
nur bis zum jeweils gültigen Höchstausmaß der Anrechnung im Zeitpunkt der Karenz 
angerechnet, durch diese Zusatzvereinbarung erfolgt keine nachträgliche Anrechnung. 

 
 

3. Nach § 15a des Kollektivvertrags wird folgender § 15b eingefügt: 
 
„Familienzeit 
 
(1) Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Familienzeitbonusgesetz 

(FamZeitbG) und des Abs. 2 dieser Bestimmung haben Dienstnehmer Anspruch auf 
Familienzeit gemäß Familienzeitbonusgesetz (idF BGBl I Nr. 53/2016).  

(2) Der Dienstnehmer hat die Inanspruchnahme der Familienzeit spätestens drei 
Monate vor dem voraussichtlichen Geburtstermin unter Darlegung der 
anspruchsbegründenden Umstände bekanntzugeben. Beginn und Dauer (Abs. 1) 
der Familienzeit sind zu vereinbaren. Erfolgt die Geburt des Kindes nach dem 
vereinbarten Beginn, so ersetzt der Geburtstermin den vereinbarten Termin. Erfolgt 
die Geburt vor dem prognostizierten Geburtstermin, so kann der Beginn 
einvernehmlich abgeändert werden.  

(3) Die Familienzeit endet vorzeitig, wenn der gemeinsame Haushalt mit dem Kind und 
der Mutter aufgehoben wird.“ 

 
Übergangsbestimmung:  
Für Familienzeiten vor dem 1. Juli 2018 gilt eine verkürzte Frist (Übergangsregelung), 
wenn sie binnen 14 Tagen ab Unterfertigung dieser Vereinbarung bekannt gegeben 
werden. 

 
 

Wien, am _____________ 
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